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Steuerrecht

BMF: Elektronische Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM)

In der Jahresendausgabe 2009 unseres ges-forums hatten wir Sie bereits darüber
informiert, dass für das Kalenderjahr 2010 letztmalig Lohnsteuerkarten durch die
Gemeinden ausgegeben worden sind . Hintergrund dafür ist die Entscheidung des
Gesetzgebers, das Lohnsteuerabzugsverfahren auf ein elektronisches Verfahren
umzustellen, wobei das neue Verfahren dann ab dem 01.01.2012 gelten soll. 

Das Jahr 2011 stellt in diesem Zusammenhang einen Übergangszeitraum dar, für den die
Lohnsteuerkarte des Jahres 2010 weiterhin gültig sein wird. Das Bundesministerium der
Finanzen (BMF) hat nunmehr in seinem Schreiben vom 05.10.2010 detailliert zu den
Übergangsregelungen Stellung genommen. 

Die Übergangsvorschriften bestimmen, dass grundsätzlich alle auf der Lohnsteuerkarte des
Jahres 2010 eingetragenen Merkmale auch für den Lohnsteuerabzug des Jahres 2011
gelten, d.h. neben der bescheinigten Steuerklasse sind die Anzahl der eingetragenen
Kinderfreibeträge sowie weitere auf der Lohnsteuerkarte eingetragenen Freibeträge bzw.
ergänzende Merkmale dem Lohnsteuerabzug für das Jahr 2011 zugrunde zu legen. Neue
Lohnsteuerermäßigungsanträge wären danach nicht zu stellen, sofern Grund und Höhe der
Freibeträge unverändert bestehen bleiben. Sollten jedoch Änderungen der Lohnsteuerkarte
notwendig werden, sind ab dem 01.01.2011 die Wohnsitzfinanzämter und nicht mehr die
jeweiligen Gemeinden für den Eintrag dieser zuständig. 

Darüber hinaus regelt das BMF-Schreiben, dass Arbeitnehmer ohne Lohnsteuerkarte für
das Jahr 2010, die jedoch für das Jahr 2011 eine solche benötigen, eine Ersatzbescheinigung
beim Finanzamt beantragen müssen. Für Auszubildende sind dabei Erleichterungen
vorgesehen. 

Das Schreiben enthält außerdem Hinweise zur Beantragung von Steuerfreibeträgen im
Rahmen des elektronischen Verfahrens ab dem Jahr 2012 und klärt zudem über die Rechte
und Pflichten der Arbeitgeber und Arbeitnehmer im elektronischen Verfahren auf.
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